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Ziff. I 

Art. 15 Abs. 2 Einleitungsteil

Neu ist, dass als «Leistungsgewicht» das «Verhältnis von Motorleistung zu Gewicht in fahrbereitem 
Zustand» gilt (bisher: «Verhältnis von Motorleistung und Leergewicht»). Die neue Berechnungsme-
thode ist eine Anpassung an das Recht der Europäischen Union (EU). Das «Gewicht in fahrbereitem 
Zustand» ist das Leergewicht (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen 
Anforderungen an Strassenfahrzeuge1 (VTS), jedoch ohne Sonderzubehör, ohne die Gewichte für die 
Speicherung von Alternativtreibstoffen und ohne Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin 
(Art. 136 Abs. 1 VTS). Das Leistungsgewicht wird im Fahrzeugausweis (Feld 78) eingetragen. Wegen 
der neuen Berechnungsmethode muss die Beschriftung von Feld 78 angepasst werden. Leergewicht 
wird durch Leistungsgewicht ersetzt.

Der Grenzwert des Leistungsgewichts wird zudem im Verordnungstext neu auf eine Stelle nach dem 
Komma angegeben. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Anpassung an das EU-Recht (EU-Ver-
ordnung Nr.168/20132, Anhang 1). Diese wurde in der 2017 durchgeführten Vernehmlassung zur Revi-
sion der Führerausweisvorschriften mehrheitlich befürwortet. Die Rundungsmethode des Leistungsge-
wichts im Fahrzeugausweis wird zudem in den Weisungen über das Ausfüllen der Prüfungsberichte 
13.20 an den letzten Stand der EU angepasst. Aktuell wird der Wert auf das nächste Hundertstel ge-
rundet (EU-Durchführungsverordnung Nr.901/20143, Erläuterungen zur Anlage 24: «(3)Auf die nächste 
ganze Zahl gerundet bei dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm und km; auf das nächste Zehntel bei kW, 
l/100 km, kg/100 km, m3 /100 km und bei Vol- % sowie auf das nächste Hundertstel bei kW/kg und bei 
m–1»).

Art. 20a Abs.  2 zweiter Satz

Die Anpassung des Wertes von «0.20 kW/kg» auf «0.2 kW/kg» trägt der neuen Methode zur Berechnung 
des Leistungsgewichts Rechnung.

Art. 71 Abs. 1 Bst. g

Die Erfüllung der Anforderungen des CO2-Vollzugs wird als weitere Fahrzeugzulassungsvorausset-
zung in Artikel 71 aufgenommen. Diese ist gegeben, wenn eine allfällig geschuldete Sanktion durch 
den Kleinimporteur bezahlt worden ist und er eine Bestätigung des ASTRA hierfür erhält, oder wenn 
ein den CO2-Emissionsvorschriften unterstehendes Fahrzeug der Neuwagenflotte eines Grossimpor-
teurs oder einer Emissionsgemeinschaft zugewiesen worden ist und eine Bestätigung dafür vorliegt. 
Sobald der Importeur eine Bestätigung erhalten hat, kann das Fahrzeug beim Strassenverkehrsamt 
zum Verkehr zugelassen werden.

Art. 72 Abs. 1 Bst. m 

Per 1. Mai 2024 wurde Artikel 72 Absatz 1 VZV mit einem neuen Buchstaben m ergänzt, der die Ar-
beitskarren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h von der Zulassungspflicht ausnimmt. 

Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe m VZV wird mit einem Zusatz betreffend Ausnahmefahrzeuge ergänzt. 
Damit soll sichergestellt werden, dass eine Vielzahl von Arbeitskarren, die nur wegen der Verwendung 
von Gummiraupen als Ausnahmefahrzeuge gelten (Kleinbagger, Reinigungskarren, Raupendumper 
etc.) weiterhin von der Fahrzeugzulassung ausgenommen sind. Gleichzeitig sollen andere Ausnahme-
fahrzeuge (z.B. ein Bagger, der 3.5 Meter breit ist und 60 Tonnen wiegt), weiterhin über Kontrollschild, 
Fahrzeugausweis und Ausnahmebewilligung verfügen müssen.

Art. 72a Abs. 1 und 2

Abs. 1: Eine Person, welche ein Fahrzeug der Klasse M1 oder N1, nach dem Import oder der Herstel-
lung in der Schweiz erstmals zulassen will, muss die Importdaten oder Herstellungsdaten für dieses 

1 SR 741.41
2 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 vom 15. Januar 2013 über die Genehmi-
gung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen, ABl, L 60 vom 2.3.2013, S. 52; zuletzt geändert 
durch…
3 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- 
oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen Text von Bedeutung für den EWR, ABl. L 249 vom 22.8.2014, S. 1; zuletzt geändert durch…
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Fahrzeug vor der erstmaligen Inverkehrsetzung dem ASTRA elektronisch melden. Die Meldung der 
VIN-Nummer beim ASTRA löst automatisch den Bezug einer elektronischen Übereinstimmungsbe-
scheinigung (eCoC) aus EUCARIS aus.

- Kann ein eCoC aus EUCARIS bezogen werden, müssen weitere Importdaten/Herstellungsdaten an-
gegeben werden, welche zusammen mit den EU-Übereinstimmungsbescheinigungsdaten im IVZ als 
elektronischer Einzelfahrzeugdatensatz abgelegt werden. Die in diesem Datensatz enthaltenen CO2-
relevanten Fahrzeugdaten werden anschliessend dem BFE für den CO2-Vollzug gemeldet. Der Einzel-
fahrzeugdatensatz dient zudem bei den amtlichen Zulassungsprüfungen als Nachweis für die Einhal-
tung der Bau- und Ausrüstungsvorschriften.

- Kann kein eCoC aus EUCARIS bezogen werden, erscheint eine Meldung und es wird gefragt, ob 
eine EU-Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform (CoC) vorliegt. Liegt eine solche vor, müssen 
weitere Importdaten/Herstellungsdaten sowie Daten des CoC für den CO2-Vollzug angeben werden. 
Die in diesem Datensatz enthaltenen CO2-relevanten Fahrzeugdaten werden dem BFE für den CO2-
Vollzug gemeldet. 

- Liegt weder ein eCoC noch ein CoC vor, müssen dem ASTRA die weiteren für den CO2-Vollzug rele-
vanten Importdaten oder Herstellungsdaten gemeldet werden. Die in diesem Datensatz enthaltenen 
CO2-relevanten Fahrzeugdaten werden dem BFE für den CO2-Vollzug gemeldet. Anschliessend muss 
das Fahrzeug zur Prüfung beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden, welches die für die Zulas-
sung restlichen, relevanten Fahrzeugdaten erfasst.

Abs. 2: Zurzeit sind elektronische EU-Übereinstimmungsbescheinigungen nur für Fahrzeuge der Klas-
sen M1 und N1 in EUCARIS verfügbar. Sollten weitere elektronische EU-Übereinstimmungsbescheini-
gungen in EUCARIS zur Verfügung stehen, kann das ASTRA für diese Fahrzeugarten ebenfalls ein 
Meldeverfahren mittels Angabe von Importdaten bzw. Herstellungsdaten vorschreiben.

Art. 72b Absatz 1, 2 und 3 

Abs. 1: Der neue Absatz 1 umschreibt den Ablauf des Bezuges der EU-Übereinstimmungsbescheini-
gungen in elektronischer Form (gemäss Artikel 37 der Verordnung (EU) 2018/8584) durch das ASTRA. 
Auslöser für den Bezug ist immer eine Datenmeldung, welche entweder durch den Importeur oder Her-
steller des Fahrzeuges erfolgt. Diese Meldung löst eine automatische Abfrage in EUCARIS via IVITA-S 
aus. Sofern eine EU-Übereinstimmungsbescheinigung für das angefragte Fahrzeug in EUCARIS vor-
handen ist, wird diese zusammen mit den gemeldeten Daten im IVZ als elektronischer Einzelfahrzeug-
datensatz abgespeichert und kann für die Fahrzeugzulassung genutzt werden.

Abs. 2: Inhaltlich wird der Fall geregelt, dass die automatische Abfrage in EUCARIS erfolglos bleibt, 
weil entweder gar keine EU-Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischer Form vorhanden ist 
oder der Bezug durch technische Probleme verhindert wurde. Für diese Fälle muss der Importeur eine 
EU-Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform für das Fahrzeug zur Verfügung stellen. Mit dieser 
Regelung sichert das ASTRA ab, dass in jedem Fall die Fahrzeugdaten für die Zulassung des Fahr-
zeuges vorhanden sind, selbst wenn z.B. technische Defekte den Zugang zu EUCARIS unter Umstän-
den während mehrerer Wochen verhindern.

Abs. 3: Importeure oder Hersteller melden dem ASTRA gemäss Artikel 72a Absatz 1 VZV die Import-
daten oder Herstellungsdaten von importierten oder in der Schweiz hergestellten Fahrzeugen. Diese 
Importdaten/Herstellungsdaten werden zusammen mit Daten aus EU-Übereinstimmungsbescheinigun-
gen als elektronische Einzelfahrzeugdatensätze im IVZ abgelegt. Anschliessend erhält der Importeur 
oder Hersteller eine Meldung des ASTRA, dass der elektronische Einzelfahrzeugdatensatz erstellt wor-
den und bereit ist für die Fahrzeugzulassungsprüfungen gemäss VTS. Artikel 72b Absatz 4 VZV regelt 
diese Meldepflicht des ASTRA.

4 Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwa-
chung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG, ABl. L 
151 vom 14.6.2018, S. 1; zuletzt geändert durch ...
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Art. 75 Abs. 1 und 2

Für Fahrzeuge, die gemäss Artikel 30 Absatz 1 und 2 VTS administrativ zugelassen werden können, 
muss der Hersteller oder Importeur den Prüfungsbericht ausfüllen können. Somit muss Artikel 75 Ab-
satz 1 VZV die Fälle der administrativen Zulassung abbilden, denn in diesen Fällen füllt der Hersteller 
oder Importeur den Prüfungsbericht selbst aus. Hersteller oder Importeure können den Prüfungsbericht 
13.20A zudem wie bisher selbst ausfüllen, wenn sie über eine Typengenehmigung oder ein Datenblatt 
für neue, vollständige Personenwagen, leichte Motorwagen, Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis 
3.50t, Motorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge verfügen (Artikel 75 Absatz 1 Buch-
stabe b). Zusätzlich ist das Ausfüllen beim Vorhandensein von elektronischen Einzelfahrzeugdatensät-
zen für neue, vollständige Personenwagen möglich (Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe a). Für alle anderen 
Fahrzeugarten wird der Prüfungsbericht durch die Zulassungsbehörde ausgefüllt (Artikel 75 Absatz 2), 
wobei z.B. für Fahrzeuge der Fahrzeugklasse N1, die über einen elektronischen Fahrzeugdatensatz 
verfügen, eine Delegation dieser Aufgabe an einen Selbstabnahmebetrieb möglich ist.

Ziff. II

Anh. 12 Ziff. V

Die Anforderungen an ein Prüfungsfahrzeug der Kategorie A werden an die neue Methode zur Berech-
nung des Leistungsgewichts angepasst.

Ziff. III

Die Änderungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.


